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Science Fiction?

 Die Roboter sind schon
mitten unter uns.

 Wir befinden uns im
Second Machine Age / 
in der Vierten
Industriellen
Revolution.



Robotik breitet sich weltweit am Arbeitsplatz 
aus



Was ist ein Roboter?

 «Sense – think – act» 
 Autonomieverständnis unterschiedlich
 Technische und ökonomische Bedeutung von 

Humanoiden ist bis anhin gering.

https://www.aldebaran.com



Baxter

 erschwinglicher 
Vielzweck-Roboter

 freundlich zu Menschen 
 einfach durch Kollegen 

programmierbar
 Stückpreis: USD 22’000
 jederzeit verfügbar, 

wird nicht krank, macht 
keine Ferien, ist nicht 
launisch, will keinen 
Bonus, streikt nicht.

http://www.rethinkrobotics.com/baxter



Baxter

http://www.rethinkrobotics.com/baxter/



Kiva Systems bei Amazon



YellowCube der Post in Oftringen

https://www.post.ch



Oshbot

http://www.lowesinnovationlabs.com



Robear

http://www.wxyz.com



Henry – Pflegeroboter in Wien

http://www.blick.ch



Postbus in Sion



Exoskelette



Exoskelette – in der Industrie

http://www.colas.ch/innovationshttp://www.colas.ch/innovationshttp://www.colas.ch/exosquelette/



Vier Fragestellungen, wenn 
Roboter zu Kollegen und 

Vorgesetzten werden



1. Handlungsfähig-
keit des Roboters
am Arbeitsplatz



Handlungsfähigkeit des Roboters?

 De lege lata: keine Handlungsfähigkeit
 De lege ferenda: E-personhood?
 Fazit: Verantwortlichkeit beim Arbeitgeber



2. Personal-
entscheidungen

des Roboters



 Big Data als Teil des 
Anstellungsverfahrens 
genutzt.

 Zulässige Fragen?
 Robotikprogramme

dürfen nicht so 
programmiert sein, dass 
sie diskriminieren, auch 
nicht indirekt 
(«disparate impact»).

«Hiring by Algorithm»



Darf ich vorstellen, Sophie?

 Sophie stellt Fragen.

 Sophie wertet 
Augenbewegungen und 
Gesichtsausdruck des 
Bewerbers sowie 
emotionale Reaktionen aus.

 Anforderungen des 
Art. 328b OR und DSG 
müssen erfüllt sein.

 Verbot der automatisierten 
Einzelfallentscheidung?



«Firing by Algorithm»

 Roboter nicht handlungsfähig.

 Kündigung muss vom berechtigten
Vorgesetzten ausgesprochen werden.

https://www.aldebaran.com



3. Weisungsrecht
des Roboters



Weisungen des Roboters

http://www.hitachi.com

 Arbeitsrechtlich 
möglich;

 im Rahmen dessen, 
was menschlicher 
Vorgesetzter anweisen 
dürfte;

 bei der Datenanalyse 
müssen Art. 328b OR, 
DSG und Art. 26 ArGV3 
beachtet werden.



4. Haftung des 
Arbeitgebers



Danger Zone

 Ein Arbeitsplatz muss sicher sein.
 Treffen von Sicherheitsmassnahmen:

1. nach den Erfahrungen notwendig
2. nach dem Stand der Technik anwendbar
3. den Verhältnissen angemessen
 Art. 328 Abs. 2 OR, Art. 82 

Abs. 1 UVG, Art. 6 ArG

 Haftung?
 des Arbeitgebers
 der Unfallversicherung

Haftung des Arbeitgebers für Berufsunfälle



Neue Herausforderung Robotik

 Personal Care Robots: ISO 13482:2014
 Collaborative Robots:

ISO 10218:2011
neu ISO/TS 15066:2016
EU-Richtlinie 2006/42/EU



Rechtliche Risikobeurteilung ist schwer

http://new.abb.com/products/robotics/de/yumi



Vielen Dank!
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